5. JULI 2022 - Gesetz zur Festlegung verschiedener finanzieller Bestimmungen (Artikel 1, 4 bis 45, 60 und 61)


(Belgisches Staatsblatt vom 23. Oktober 2025)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.


FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST FINANZEN


5. JULI 2022 - Gesetz zur Festlegung verschiedener finanzieller Bestimmungen


			PHILIPPE, König der Belgier,

		Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


	Die Abgeordnetenkammer hat das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:


TITEL 1 - Einleitende Bestimmung


	Artikel 1 - § 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 74 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.

	§ 2 ­ Die Kapitel 5 und 6 des vorliegenden Gesetzes dienen der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2021/2261 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 2021 zur Änderung der Richtlinie 2009/65/EG im Hinblick auf die Verwendung von Basisinformationsblättern durch Verwaltungsgesellschaften von Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW).


TITEL 2 - Finanzielle Bestimmungen


(…)


KAPITEL 2 - Abänderungen des Gesetzes vom 2. August 2002 über die Aufsicht über den Finanzsektor und die Finanzdienstleistungen


	Art. 4 - Artikel 2 des Gesetzes vom 2. August 2002 über die Aufsicht über den Finanzsektor und die Finanzdienstleistungen, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 11. Juli 2021, wird wie folgt abgeändert:

	1. Eine Nr. 40/1 mit folgendem Wortlaut wird eingefügt:

	"40/1. "virtuellen Währungen": eine digitale Darstellung eines Wertes, die von keiner Zentralbank oder öffentlichen Behörde emittiert wurde oder garantiert wird und nicht zwangsläufig an eine gesetzlich festgelegte Währung angebunden ist und die nicht den gesetzlichen Status einer Währung oder von Geld besitzt, aber von natürlichen oder juristischen Personen als Tauschmittel akzeptiert wird und die auf elektronischem Wege übertragen, gespeichert und gehandelt werden kann,".

	2. Der Artikel wird durch eine Nr. 80 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

	"80. "KAK": das in Artikel 49 des Gesetzes vom 6. August 1990 über die Krankenkassen und Krankenkassenlandesverbände erwähnte Kontrollamt der Krankenkassen und Krankenkassenlandesverbände."


	Art. 5 - In Artikel 22bis § 1 Absatz 1 desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 25. April 2014 und abgeändert durch die Gesetze vom 25. Dezember 2016 und 30. Juli 2018, werden die Wörter "die nicht aufgrund von Artikel 36/25 des Grundlagengesetzes der Bank von der Bank beaufsichtigt werden" durch die Wörter "die weder aufgrund von Artikel 36/25 des Grundlagengesetzes der Bank von der Bank noch gemäß dem Gesetz vom 6. August 1990 über die Krankenkassen und Krankenkassenlandesverbände vom KAK beaufsichtigt werden" ersetzt.


	Art. 6 - Artikel 30bis desselben Gesetzes, zuletzt abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 13. Dezember 2017, wird wie folgt abgeändert:

	1. In Absatz 1 werden nach den Wörtern "von Finanzprodukten oder -dienstleistungen" die Wörter "oder virtuellen Währungen" eingefügt.

	2. In Absatz 1 wird eine Nr. 1/1 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"1/1. die Vermarktung oder bestimmte Formen der Vermarktung von virtuellen Währungen oder bestimmten Kategorien von virtuellen Währungen bei Kleinanlegern eingeschränkt wird,".

	3. In Absatz 2 werden nach den Wörtern "eines Produkts" die Wörter "oder einer Währung" eingefügt und werden die Wörter "das betreffende Produkt zu kaufen, zu zeichnen, ihm beizutreten, es anzunehmen" durch die Wörter "das betreffende Produkt oder die betreffende Währung zu kaufen, zu zeichnen, ihm beziehungsweise ihr beizutreten, es beziehungsweise sie anzunehmen" ersetzt.


	Art. 7 - In Artikel 33 desselben Gesetzes, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 30. Juli 2018, werden die Wörter "der der Bank durch die Artikel 8, 12bis, 36/25 und 36/26 des Grundlagengesetzes der Bank zugewiesenen Zuständigkeiten" durch die Wörter "der Zuständigkeiten, die der Bank durch die Artikel 8, 12bis, 36/25 und 36/26 des Grundlagengesetzes der Bank und dem KAK durch das Gesetz vom 6. August 1990 über die Krankenkassen und Krankenkassenlandesverbände zugewiesen sind" ersetzt.




	Art. 8 - Artikel 36bis desselben Gesetzes, eingefügt durch den Königlichen Erlass vom 3. März 2011 und zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 2. Mai 2019, wird durch einen Paragraphen 7 mit folgendem Wortlaut ergänzt: 

	"§ 7 - Vorliegender Artikel ist ebenfalls anwendbar, wenn ein Versicherungsvermittler wie in Artikel 68 des Gesetzes vom 26. April 2010 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen im Bereich der Organisation der Zusatzkrankenversicherung (I) erwähnt schwer gegen die in Artikel 45 § 1 Absatz 1 Nr. 3 oder § 2 erwähnten Regeln, deren Einhaltung die FSMA beaufsichtigt, verstößt und somit das ordnungsgemäße Funktionieren der Finanzmärkte gefährdet. In diesem Fall sind die Verweise auf den Widerruf der Zulassung in § 2 Nr. 3 und in § 5 als Verweise auf die Streichung der Eintragung zu verstehen.

	Für die Anwendung des vorliegenden Artikels auf Gesellschaften auf Gegenseitigkeit wie in den Artikeln 43bis § 5 und 70 §§ 6 und 7 des Gesetzes vom 6. August 1990 über die Krankenkassen und Krankenkassenlandesverbände erwähnt und auf Versicherungsvermittler wie in vorhergehendem Absatz erwähnt ist der Begriff "Bank" als "KAK" zu lesen."


	Art. 9 - Artikel 45 desselben Gesetzes, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 4. Juli 2021, wird wie folgt abgeändert:

	1. Paragraph 1 wird wie folgt abgeändert:

	a) Absatz 1 Nr. 2 Buchstabe e) wird durch die Wörter "mit Ausnahme der Versicherungsvermittler wie in Artikel 68 des Gesetzes vom 26. April 2010 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen im Bereich der Organisation der Zusatzkrankenversicherung (I) erwähnt," ergänzt.

	b) In Absatz 1 Nr. 3 werden die Wörter "und Depotbanken" durch die Wörter ", Depotbanken und Versicherungsvermittler wie in Artikel 68 des Gesetzes vom 26. April 2010 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen im Bereich der Organisation der Zusatzkrankenversicherung (I) erwähnt" ersetzt.

	c) In Absatz 1 Nr. 4 wird Buchstabe e) aufgehoben.

	d) Absatz 1 Nr. 4 wird durch einen Buchstaben f) mit folgendem Wortlaut ergänzt:

	"f) von Artikel 12 des Gesetzes vom 10. Mai 2007 zur Bekämpfung bestimmter Formen der Diskriminierung, in dem Maße, wie in Artikel 32 dieses Gesetzes die Zuständigkeit der FSMA vorgesehen ist, und von Artikel 12 des Gesetzes vom 10. Mai 2007 zur Bekämpfung der Diskriminierung zwischen Frauen und Männern, in dem Maße, wie in Artikel 38 dieses Gesetzes die Zuständigkeit der FSMA vorgesehen ist,".

	e) Absatz 3 wird wie folgt ersetzt:

	"In Abweichung von Absatz 1 fällt die Aufsicht über die Einhaltung der in Absatz 1 Nr. 3 und § 2 erwähnten Regeln durch Gesellschaften auf Gegenseitigkeit wie in den Artikeln 43bis § 5 und 70 §§ 6 und 7 des Gesetzes vom 6. August 1990 über die Krankenkassen und Krankenkassenlandesverbände erwähnt und durch Versicherungsvermittler wie in Artikel 68 des Gesetzes vom 26. April 2010 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen im Bereich der Organisation der Zusatzkrankenversicherung (I) erwähnt in den Zuständigkeitsbereich des KAK, wenn die betreffenden Bestimmungen je nach Fall im Zusammenhang mit ihrem Status als Gesellschaften auf Gegenseitigkeit oder als Versicherungsvermittler stehen."

	2. Paragraph 2 wird durch einen Absatz mit folgendem Wortlaut ergänzt:

	"Neben den in Absatz 1 vorgeschriebenen Stellungnahmen werden die Bestimmungen, die zur Ausführung von Absatz 1 erlassen werden, ebenfalls vom König auf Stellungnahme des KAK festgelegt, in dem Maße, wie sie auf Gesellschaften auf Gegenseitigkeit wie in den Artikeln 43bis § 5 und 70 §§ 6 und 7 des Gesetzes vom 6. August 1990 über die Krankenkassen und auf Krankenkassenlandesverbände erwähnt und/oder auf Versicherungsvermittler wie in Artikel 68 des Gesetzes vom 26. April 2010 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen im Bereich der Organisation der Zusatzkrankenversicherung (I) erwähnt anwendbar sind. In diesem Fall wird die Stellungnahme des KAK ausschließlich im Hinblick auf die Einhaltung der betreffenden Bestimmungen durch die vorerwähnten Gesellschaften auf Gegenseitigkeit und Versicherungsvermittler abgegeben."


	Art. 10 - Artikel 60 desselben Gesetzes, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 27. Juni 2021, wird wie folgt ersetzt:

	"Art. 60 - Der Direktionsausschuss kann gemäß den in der Geschäftsordnung der FSMA bestimmten Modalitäten mittels Umlaufverfahren oder mittels beliebiger Telekommunikationsverfahren, die eine gemeinsame Beschlussfassung ermöglichen, befinden."


	Art. 11 - In Artikel 69bis § 1 Absatz 1 desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 31. Juli 2017, werden zwischen den Wörtern "die in Artikel 45 erwähnten Regeln" und den Wörtern "bei der FSMA" die Wörter ", deren Aufsicht sie gewährleistet," eingefügt.


	Art. 12 - In Artikel 75 § 1 desselben Gesetzes, wird Nr. 19, eingefügt durch das Gesetz vom 26. April 2010, wie folgt ersetzt:

	"19. dem KAK in seiner Eigenschaft als Kontrollbehörde der Gesellschaften auf Gegenseitigkeit wie in den Artikeln 43bis § 5 und 70 §§ 6 und 7 des Gesetzes vom 6. August 1990 über die Krankenkassen und Krankenkassenlandesverbände erwähnt und der Versicherungsvermittler wie in Artikel 68 des Gesetzes vom 26. April 2010 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen im Bereich der Organisation der Zusatzkrankenversicherung (I) erwähnt und ihrer Verrichtungen,".




	Art. 13 - In Artikel 77quater desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 26. April 2010 und zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 20. Juli 2020, wird der erste Satz durch folgenden Satz ersetzt:

	"Unbeschadet der Artikel 74 bis 76 und der Bestimmungen, die in besonderen Gesetzen vorgesehen sind, können die FSMA und das KAK Modalitäten der Zusammenarbeit in den von ihnen festgelegten Bereichen vereinbaren."


	Art. 14 - Artikel 81 desselben Gesetzes, wieder aufgenommen durch das Gesetz vom 2. Mai 2007 und abgeändert durch die Gesetze vom 25. April 2014 und 31. Juli 2017, wird wie folgt abgeändert:

	a) In § 1 Absatz 1 werden zwischen den Wörtern "der beigeordnete Auditor" und den Wörtern "durch einen mit Gründen versehenen schriftlichen Beschluss" die Wörter "mit vorheriger Erlaubnis eines Untersuchungsrichters" eingefügt.

	b) In § 1 Absatz 1 Nr. 1 werden die Wörter "eines Dienstes oder Netzes wie in Absatz 2 erwähnt" durch die Wörter "eines Dienstes wie in Absatz 2 Nr. 2 erwähnt oder des verwendeten elektronischen Kommunikationsmittels" ersetzt.

	c) In § 1 Absatz 1 Nr. 2 werden die Wörter "Dienste oder Netze wie in Absatz 2 erwähnt" durch die Wörter "Dienste wie in Absatz 2 Nr. 2 erwähnt" ersetzt.

	d) Ein § 1bis mit folgendem Wortlaut wird eingefügt:

	"§ 1bis - Bei Verstößen gegen die Artikel 14 oder 15 der Verordnung 596/2014 oder die Bestimmungen, die auf der Grundlage oder zur Ausführung dieser Artikel erlassen wurden, kann der Auditor oder in seiner Abwesenheit der beigeordnete Auditor den in § 1 Absatz 2 erwähnten Akteuren anordnen, die in § 1 Absatz 1 erwähnten Daten, die gelöscht oder anonymisiert werden könnten, so lange aufzubewahren, bis er von einem Untersuchungsrichter die Erlaubnis erhalten hat, um Mitteilung dieser Daten zu ersuchen.

	Die Paragraphen 1 Absatz 3 und 3 sind auf die in Absatz 1 erwähnte Anordnung entsprechend anwendbar.

	Die in § 1 Absatz 2 erwähnten Akteure sorgen dafür, dass die Unversehrtheit, die Qualität und Verfügbarkeit der Daten gewährleistet ist und dass die Daten sicher aufbewahrt werden.

	Der Auditor oder in seiner Abwesenheit der beigeordnete Auditor beantragt unverzüglich die vorherige Erlaubnis eines Untersuchungsrichters, um Mitteilung der in § 1 Absatz 1 erwähnten Daten, die Gegenstand einer in Absatz 1 erwähnten Anordnung zur Aufbewahrung sind, zu ersuchen, und teilt diese Anordnung dem Untersuchungsrichter mit. Verweigert der Untersuchungsrichter die Erlaubnis, um Mitteilung der Daten, auf die sich die Anordnung zur Aufbewahrung bezieht, zu ersuchen, oder ist er der Ansicht, dass die Anordnung nicht rechtmäßig oder gerechtfertigt war, wird die Anordnung hinfällig. In diesem Fall teilt der Auditor oder in seiner Abwesenheit der beigeordnete Auditor dem Empfänger der Anordnung zur Aufbewahrung unverzüglich mit, dass diese hinfällig geworden ist."


	Art. 15 - Artikel 87bis § 5 desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 30. Juli 2013, wird wie folgt abgeändert:

	1. In Absatz 1 werden die Wörter "in den Artikeln 43bis § 5 und 70 §§ 6, 7 und 8 des Gesetzes vom 6. August 1990" durch die Wörter "in den Artikeln 43bis § 5 und 70 §§ 6 und 7 des Gesetzes vom 6. August 1990" ersetzt.

	2. Der Begriff "Kontrollamt der Krankenkassen und Krankenkassenlandesverbände" wird jeweils durch den Begriff "KAK" ersetzt.


KAPITEL 3 - Abänderungen des Gesetzes vom 22. März 2006 über die Vermittlung von Bank- und Investmentdienstleistungen und den Vertrieb von Finanzinstrumenten


	Art. 16 - Artikel 4 des Gesetzes vom 22. März 2006 über die Vermittlung von Bank- und Investmentdienstleistungen und den Vertrieb von Finanzinstrumenten, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 2. Mai 2019, wird wie folgt abgeändert:

	a) Nummer 1 wird durch einen Absatz 2 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

	"Die Bank- und Investmentdienstleistungsvermittlung umfasst ebenfalls die Tätigkeiten eines vertraglich gebundenen Vermittlers im Sinne der Richtlinie 2014/65,".

	b) Der Artikel wird durch eine Nr. 16 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

	"16. "vertraglich gebundener Vermittler im Sinne der Richtlinie 2014/65": eine natürliche oder juristische Person, die unter unbeschränkter und vorbehaltsloser Haftung einer einzigen Investmentgesellschaft, für die sie tätig ist, Investment- und/oder Nebendienstleistungen für Kunden oder potenzielle Kunden erbringt, Weisungen oder Aufträge des Kunden in Bezug auf Investmentdienstleistungen oder Finanzinstrumente annimmt und weiterleitet, Finanzinstrumente platziert und/oder Kunden oder potenzielle Kunden bezüglich dieser Finanzinstrumente oder Dienstleistungen berät."


KAPITEL 4 - Abänderungen des Gesetzes vom 24. Juli 2008 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen (I)


	Art. 17 - Artikel 23 des Gesetzes vom 24. Juli 2008 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen (I), zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 27. Juni 2021, wird wie folgt abgeändert:

	a) In Nr. 17 werden die Wörter "Artikel 1 des Königlichen Erlasses Nr. 150 vom 18. März 1935 zur Koordinierung der Gesetze über die Organisation und Arbeit der Hinterlegungs- und Konsignationskasse und zur Abänderung dieser Gesetze aufgrund des Gesetzes vom 31. Juli 1934" durch die Wörter "Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Juli 2018 über die Hinterlegungs- und Konsignationskasse" ersetzt.

	b) Artikel 23 wird durch eine Nr. 22 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

	"22. Wertpapierverwaltern: externe Verwahrer, die gemäß Artikel 15 des Gesetzes vom 11. Juli 2018 über die Hinterlegungs- und Konsignationskasse von der Kasse für die Bewahrung von Wertpapieren bestimmt werden."


	Art. 18 - In Artikel 26 § 3 desselben Gesetzes, abgeändert durch das Gesetz vom 10. Juli 2018, werden zwischen den Wörtern "der Kasse" und dem Wort "Informationen" die Wörter "über eine gesicherte elektronische Plattform" eingefügt.


	Art. 19 - In Artikel 28 § 1 Absatz 2 desselben Gesetzes, ersetzt durch das Gesetz vom 30. Juli 2018 und abgeändert durch das Gesetz vom 27. Juni 2021, werden die Wörter "und dem 31. Dezember 2021" durch die Wörter "und dem 31. Dezember 2023" ersetzt.


	Art. 20 - In Artikel 32/1 § 1 desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 30. Juli 2018 und abgeändert durch das Gesetz vom 27. Juni 2021, wird Absatz 3 wie folgt ersetzt:

	"Wenn in den gelieferten versiegelten Umschlägen im Gesetz vom 14. Dezember 2005 zur Abschaffung der Inhaberpapiere erwähnte Wertpapiere enthalten sind, liefert der zuständige föderale öffentliche Dienst diese Wertpapiere an den Wertpapierverwalter der Kasse. Die Kasse bewahrt die Wertpapiere für Rechnung des Mieters über ihren Wertpapierverwalter bis zu dem in Artikel 12/1 § 1 des Gesetzes vom 14. Dezember 2005 erwähnten Datum auf. An diesem Datum weist die Kasse ihren Wertpapierverwalter an, die von ihr aufbewahrten Wertpapiere ohne weitere Formalitäten zu vernichten."


	Art. 21 - In Artikel 36 § 3 desselben Gesetzes werden zwischen den Wörtern "der Kasse" und dem Wort "Informationen" die Wörter "über eine gesicherte elektronische Plattform" eingefügt.


KAPITEL 5 - Abänderungen des Gesetzes vom 3. August 2012 über Organismen für gemeinsame Anlagen, die die Bedingungen der Richtlinie 2009/65/EG erfüllen, und Organismen für Anlagen in Forderungen


	Art. 22 - In Artikel 3 des Gesetzes vom 3. August 2012 über Organismen für gemeinsame Anlagen, die die Bedingungen der Richtlinie 2009/65/EG erfüllen, und Organismen für Anlagen in Forderungen, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 4. Juli 2021, wird eine Nr. 61/2 eingefügt:

	"61/2. "Verordnung 1286/2014": die Verordnung (EU) 1286/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates über Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP),".


	Art. 23 - Artikel 57 desselben Gesetzes, abgeändert durch das Gesetz vom 19. April 2014, wird durch einen Absatz 2 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

	"In Abweichung von Absatz 1 muss kein Dokument mit wesentlichen Anlegerinformationen veröffentlicht werden, wenn ein Basisinformationsblatt wie in der Verordnung 1286/2014 erwähnt erstellt, veröffentlicht und gegebenenfalls der FSMA gemäß Artikel 37sexies § 2 Absatz 1 des Gesetzes vom 2. August 2002 mitgeteilt worden ist."


	Art. 24 - Artikel 61 Absatz 1 Nr. 2 desselben Gesetzes wird durch die Wörter "oder ein Basisinformationsblatt ist gemäß der Verordnung 1286/2014 erstellt und veröffentlicht und gegebenenfalls der FSMA gemäß Artikel 37sexies § 2 Absatz 1 des Gesetzes vom 2. August 2002 mitgeteilt worden" ergänzt.


	Art. 25 - Artikel 63 desselben Gesetzes, abgeändert durch das Gesetz vom 19. April 2014, wird wie folgt abgeändert:

	1. Paragraph 2 wird durch einen Absatz mit folgendem Wortlaut ergänzt:

	"Vorliegender Paragraph ist ebenfalls in Bezug auf die Haftung von Herstellern von verpackten Anlageprodukten für Kleinanleger anwendbar, wenn ein Basisinformationsblatt gemäß der Verordnung 1286/2014 erstellt und veröffentlicht worden ist."

	2. In § 3 Absatz 1 werden zwischen den Wörtern "die gesamten wesentlichen Informationen für den Anleger" und den Wörtern "und ihre Aktualisierungen" die Wörter "oder das Basisinformationsblatt wie in der Verordnung 1286/2014 erwähnt" eingefügt.

	3. In § 3 Absatz 3 werden zwischen den Wörtern "den wesentlichen Informationen für den Anleger" und den Wörtern "richtig sind" die Wörter "oder dem Basisinformationsblatt wie in der Verordnung 1286/2014 erwähnt" eingefügt.

	4. In § 4 Absatz 1 und 2 werden zwischen den Wörtern "den wesentlichen Informationen für den Anleger" und den Wörtern "oder ihren Aktualisierungen" jeweils die Wörter ", dem Basisinformationsblatt wie in der Verordnung 1286/2014 erwähnt" eingefügt.


	Art. 26 - Artikel 64 § 2 Absatz 1 desselben Gesetzes, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 19. April 2014, wird wie folgt abgeändert:

	1. In Nr. 1 werden zwischen den Wörtern "ein Dokument mit wesentlichen Anlegerinformationen" und den Wörtern "veröffentlicht wurden" die Wörter "oder ein Basisinformationsblatt wie in der Verordnung 1286/2014 erwähnt" eingefügt.

	2. In Nr. 3 werden zwischen den Wörtern "den wesentlichen Informationen für den Anleger" und den Wörtern "und ihren Aktualisierungen" die Wörter "oder dem Basisinformationsblatt wie in der Verordnung 1286/2014 erwähnt" eingefügt.


	Art. 27 - Artikel 65 § 2 Nr. 1 desselben Gesetzes wird durch die Wörter "und gegebenenfalls Basisinformationsblatt wie in der Verordnung 1286/2014 erwähnt," ergänzt.


	Art. 28 - In Artikel 85 § 2 Absatz 1 desselben Gesetzes, ersetzt durch das Gesetz vom 4. Juli 2021, werden in Nr. 1 zwischen den Wörtern "in den wesentlichen Informationen für den Anleger" und den Wörtern "und in den Jahres- und Halbjahresberichten" die Wörter "oder im Basisinformationsblatt wie in der Verordnung 1286/2014 erwähnt" und in Nr. 4 zwischen den Wörtern "den wesentlichen Informationen für den Anleger" und den Wörtern "und den Jahres- und Halbjahresberichten" die Wörter "oder dem Basisinformationsblatt wie in der Verordnung 1286/2014 erwähnt" eingefügt.


	Art. 29 - In Artikel 150 § 1 desselben Gesetzes, abgeändert durch das Gesetz vom 19. April 2014, wird zwischen Absatz 1 und Absatz 2 ein Absatz mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"In Abweichung von Absatz 1 muss kein Dokument mit wesentlichen Anlegerinformationen in Belgien verbreitet werden, wenn ein Basisinformationsblatt wie in der Verordnung 1286/2014 erwähnt erstellt, veröffentlicht und gegebenenfalls der FSMA gemäß Artikel 37sexies § 2 Absatz 1 des Gesetzes vom 2. August 2002 mitgeteilt worden ist."


	Art. 30 - In Artikel 154 § 2 Absatz 1 desselben Gesetzes, ersetzt durch das Gesetz vom 4. Juli 2021, werden in Nr. 1 zwischen den Wörtern "in den wesentlichen Informationen für den Anleger" und den Wörtern "und in den Jahres- und Halbjahresberichten" die Wörter "oder im Basisinformationsblatt wie in der Verordnung 1286/2014 erwähnt" und in Nr. 4 zwischen den Wörtern "den wesentlichen Informationen für den Anleger" und den Wörtern "und den Jahres- und Halbjahresberichten" die Wörter "oder dem Basisinformationsblatt wie in der Verordnung 1286/2014 erwähnt" eingefügt.


	Art. 31 - Artikel 155 § 2 Absatz 2 desselben Gesetzes wird wie folgt abgeändert:

	1. In Nr. 1 werden zwischen den Wörtern "ein Dokument mit wesentlichen Anlegerinformationen" und den Wörtern "veröffentlicht wurden" die Wörter "oder ein Basisinformationsblatt wie in der Verordnung 1286/2014 erwähnt" eingefügt.

	2. In Nr. 3 werden zwischen den Wörtern "den wesentlichen Informationen für den Anleger" und den Wörtern "und ihren Aktualisierungen" die Wörter "oder dem Basisinformationsblatt wie in der Verordnung 1286/2014 erwähnt" eingefügt.


	Art. 32 - In Artikel 156/1 § 2 Absatz 3 desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 4. Juli 2021, werden zwischen den Wörtern "die wesentlichen Informationen für den Anleger" und den Wörtern ", die Jahres- und Halbjahresberichte" die Wörter "oder das Basisinformationsblatt wie in der Verordnung 1286/2014 erwähnt" eingefügt.


	Art. 33 - In Artikel 262 § 3 Nr. 8 desselben Gesetzes werden zwischen den Wörtern "der wesentlichen Informationen für die Anleger" und den Wörtern "und der regelmäßigen Berichte" die Wörter "und des Basisinformationsblatts wie in der Verordnung 1286/2014 erwähnt" eingefügt.


	Art. 34 - Artikel 287 Nr. 3 desselben Gesetzes, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 19. April 2014, wird wie folgt abgeändert:

	1. Zwischen den Wörtern "ein Dokument mit wesentlichen Anlegerinformationen" und den Wörtern "oder eine Aktualisierung des Prospekts" werden die Wörter ", ein Basisinformationsblatt wie in der Verordnung 1286/2014 erwähnt" eingefügt.

	2. Zwischen den Wörtern "des Dokuments mit wesentlichen Anlegerinformationen" und den Wörtern "oder Bekanntmachungen, Werbenachrichten und andere Unterlagen" werden die Wörter "oder des Basisinformationsblatts wie in der Verordnung 1286/2014 erwähnt" eingefügt.


	Art. 35 - Artikel 295/1 Nr. 3 desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 30. Juli 2013 und umnummeriert durch das Gesetz vom 19. April 2014, wird durch die Wörter "oder gegebenenfalls kein Basisinformationsblatt wie in der Verordnung 1286/2014 erwähnt erstellt, veröffentlicht und der FSMA gemäß Artikel 37sexies § 2 Absatz 1 des Gesetzes vom 2. August 2002 mitgeteilt worden ist" ergänzt.


KAPITEL 6 - Abänderungen des Gesetzes vom 19. April 2014 über alternative Organismen für gemeinsame Anlagen und ihre Verwalter


	Art. 36 - In Artikel 89/1 § 1 des Gesetzes vom 19. April 2014 über alternative Organismen für gemeinsame Anlagen und ihre Verwalter, ersetzt durch das Gesetz vom 4. Juli 2021, werden in Nr. 4 zwischen dem Wort "Unterlagen" und den Wörtern "zur Ansicht" die Wörter "und gegebenenfalls dem Basisinformationsblatt wie in der Verordnung 1286/2014 erwähnt" eingefügt.


	Art. 37 - Artikel 222 Absatz 1 desselben Gesetzes wird durch folgenden Satz ergänzt:

	"Kein Dokument mit wesentlichen Anlegerinformationen muss veröffentlicht werden, wenn ein Basisinformationsblatt wie in der Verordnung 1286/2014 erwähnt erstellt, veröffentlicht und gegebenenfalls der FSMA gemäß Artikel 37sexies § 2 Absatz 1 des Gesetzes vom 2. August 2002 mitgeteilt worden ist."


	Art. 38 - Artikel 226 Absatz 1 Nr. 2 desselben Gesetzes, abgeändert durch das Gesetz vom 11. Juli 2018, wird durch die Wörter "oder ein Basisinformationsblatt ist gemäß der Verordnung 1286/2014 erstellt und veröffentlicht und gegebenenfalls der FSMA gemäß Artikel 37sexies § 2 Absatz 1 des Gesetzes vom 2. August 2002 mitgeteilt worden" ergänzt.




	Art. 39 - Artikel 228 desselben Gesetzes wird wie folgt abgeändert:

	1. Paragraph 2 wird durch einen Absatz mit folgendem Wortlaut ergänzt:

	"Vorliegender Paragraph ist ebenfalls in Bezug auf die Haftung von Herstellern von verpackten Anlageprodukten für Kleinanleger anwendbar, wenn ein Basisinformationsblatt gemäß der Verordnung 1286/2014 erstellt und veröffentlicht worden ist."

	2. In § 3 Absatz 1 werden zwischen den Wörtern "die gesamten wesentlichen Informationen für den Anleger" und den Wörtern "und ihre Aktualisierungen" die Wörter "oder das Basisinformationsblatt wie in der Verordnung 1286/2014 erwähnt" eingefügt.

	3. In § 3 Absatz 3 werden zwischen den Wörtern "den wesentlichen Informationen für den Anleger" und den Wörtern "richtig sind" die Wörter "oder dem Basisinformationsblatt wie in der Verordnung 1286/2014 erwähnt" eingefügt.

	4. In § 4 Absatz 1 und 2 werden zwischen den Wörtern "den wesentlichen Informationen für den Anleger" und den Wörtern "oder ihren Aktualisierungen" jeweils die Wörter ", dem Basisinformationsblatt wie in der Verordnung 1286/2014 erwähnt" eingefügt.


	Art. 40 - Artikel 229 § 2 desselben Gesetzes wird wie folgt abgeändert:

	1. In Nr. 1 werden zwischen den Wörtern "ein Dokument mit wesentlichen Anlegerinformationen" und den Wörtern "veröffentlicht wurden" die Wörter "oder ein Basisinformationsblatt wie in der Verordnung 1286/2014 erwähnt" eingefügt.

	2. In Nr. 3 werden zwischen den Wörtern "den wesentlichen Informationen für den Anleger" und den Wörtern "und ihren Aktualisierungen" die Wörter "oder dem Basisinformationsblatt wie in der Verordnung 1286/2014 erwähnt" eingefügt.


	Art. 41 - Artikel 230 § 2 Nr. 1 desselben Gesetzes wird durch die Wörter "oder gegebenenfalls Basisinformationsblatt wie in der Verordnung 1286/2014 erwähnt,".


	Art. 42 - Artikel 261 Absatz 1 Nr. 2 desselben Gesetzes, abgeändert durch das Gesetz vom 11. Juli 2018, wird wie folgt ersetzt:

	"2. die FSMA hat gemäß Artikel 259 diesen AOGA oder Teilfonds eingetragen und hat gegebenenfalls den Prospekt in Bezug auf das öffentliche Angebot und das Dokument mit wesentlichen Anlegerinformationen ordnungsgemäß gebilligt oder ein Basisinformationsblatt ist gemäß der Verordnung 1286/2014 erstellt und veröffentlicht und gegebenenfalls der FSMA gemäß Artikel 37sexies § 2 Absatz 1 des Gesetzes vom 2. August 2002 mitgeteilt worden."




	Art. 43 - Artikel 267 Absatz 2 desselben Gesetzes, ersetzt durch das Gesetz vom 30. Juli 2018, wird wie folgt ersetzt:

	"In Abweichung von Absatz 1 sind die Bestimmungen der Artikel 221 bis 235, soweit sie sich auf Dokumente mit wesentlichen Anlegerinformationen beziehen, nicht anwendbar, wenn der AOGA ein Basisinformationsblatt wie in der Verordnung 1286/2014 erwähnt erstellt, veröffentlicht und gegebenenfalls der FSMA gemäß Artikel 37sexies § 2 Absatz 1 des Gesetzes vom 2. August 2002 mitgeteilt hat."


	Art. 44 - Artikel 268 § 1 Absatz 4 desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 30. Juli 2018, wird wie folgt ersetzt:

	"Die Absätze 1, 2 und 3, soweit sie sich auf Dokumente mit wesentlichen Anlegerinformationen beziehen, sind nicht anwendbar, wenn der AOGA ein Basisinformationsblatt wie in der Verordnung 1286/2014 erwähnt erstellt, veröffentlicht und gegebenenfalls der FSMA gemäß Artikel 37sexies § 2 Absatz 1 des Gesetzes vom 2. August 2002 mitgeteilt hat."


	Art. 45 - Artikel 369 Nr. 3 desselben Gesetzes wird wie folgt abgeändert:

	1. Zwischen den Wörtern "ein Dokument mit wesentlichen Anlegerinformationen" und den Wörtern "oder eine Aktualisierung des Prospekts" werden die Wörter ", ein Basisinformationsblatt wie in der Verordnung 1286/2014 erwähnt" eingefügt.

	2. Zwischen den Wörtern "des Dokuments mit wesentlichen Anlegerinformationen" und den Wörtern "oder Bekanntmachungen, Werbenachrichten und andere Unterlagen" werden die Wörter "oder des Basisinformationsblatts wie in der Verordnung 1286/2014 erwähnt" eingefügt.


(…)


TITEL 3 - Inkrafttreten


	Art. 60 - Die Bestimmungen der Kapitel 5 und 6 treten am 1. Januar 2023 in Kraft.




	Art. 61 - Die Artikel 47, 48 und 49 treten am Datum des Inkrafttretens des ganzen Kapitels 11 des Gesetzes vom 26. Januar 2021 über die Entmaterialisierung der Beziehungen zwischen dem Föderalen Öffentlichen Dienst Finanzen, den Bürgern, den juristischen Personen und bestimmten Dritten und zur Abänderung verschiedener Steuergesetzbücher und Steuergesetze wie gemäß Artikel 219 dieses Gesetzes bestimmt in Kraft.


	Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.


	Gegeben zu Brüssel, den 5. Juli 2022


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Finanzen
V. VAN PETEGHEM

Mit dem Staatssiegel versehen:

Der Minister der Justiz
V. VAN QUICKENBORNE
_______

